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Das Klinikum Offenbach hat die Möglichkeiten und Potenziale der Delegation zur Entlastung von Ärzten und Pflege untersucht 

Damit ein Krankenhaus besser überleben kann, sollte es neue Servicekräfte für den Dienst auf Stationen gewinnen und die Arbeit unter Ärzten und Schwestern intelligenter verteilen. Das Klinikum Offenbach hat diese Herausforderung angenommen. Auf einer Normalstation können am Tag sieben Arzt- und 35 Pflegestunden gespart werden. Das Klinikum setzt die Veränderungen behutsam, aber entschieden um. 


Die Antworten auf Personalfragen können über Zukunft und Überlebensfähigkeit des Krankenhauses entscheiden. Welches Personal ist überhaupt verfügbar? Ist es hinreichend qualifiziert? Und ist es schließlich bezahlbar? Der ärztliche Arbeitsmarkt – in der Vergangenheit durch ein Überangebot von Arbeitnehmern geprägt – hat einen grundlegenden Wandel durchlebt. Selbst in Ballungsräumen fällt es mittlerweile schwer, die Stellen mit qualifizierten Ärzten zu besetzen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund nutzte die Lage für sich. Dem Gesetz von Angebot und Nachfrage folgend, trieb sie die Arbeitskosten des Ärztlichen Dienstes nach oben. Die Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes mit der konsekutiven Stellenvermehrung im Ärztlichen Dienst trug das Ihrige dazu bei. Ungeachtet dessen finanzieren die Kassen den Krankenhäusern nur die Hälfte der Tarifsteigerungen.  

In der Pflege wird die Personalsituation kritisch
Auch im Pflegedienst ist die Lage kritisch. In den vergangenen Jahren wurden in erheblichem Umfang Stellen im Pflegedienst abgebaut, was unzweifelhaft zu einer Verdichtung der Arbeit für die Pflegekräfte führte und offenbar zu einer Abwendung potenzieller Bewerber von diesem Beruf. Gegenwärtig finden Krankenhäuser nur unter Schwierigkeiten qualifizierte Pflegekräfte, insbesondere mit einer Fachweiterbildung etwa für den OP-Betrieb. Da die Ausbildung zur examinierten Pflegekraft für Jugendliche zunehmend an Attraktivität verliert, sollten Warnungen vor einem erneut drohenden Mangel an Pflegekräften nicht in den Wind geschlagen werden. Insbesondere die Patienten erwarten steigende Qualität. Sie wollen nicht nur medizinisch-pflegerisch gut betreut sein, sondern auch im Krankenhaus einen angemessenen Hotelservice erfahren.
Eingezwängt in dieses Dilemma, suchen zahlreiche Krankenhäuser in jüngster Zeit nach Wegen, wie das vorhandene Personal entsprechend seiner Qualifikation möglichst effizient und effektiv eingesetzt werden kann.

Das Klinikum Offenbach setzt eine Projektgruppe ein
Exemplarisch beauftragte die Geschäftsführung der Klinikum Offenbach GmbH im Herbst 2007 eine interdisziplinäre, Hierarchie übergreifende Projektgruppe unter Einbindung der Personalvertretung, ein Konzept zu entwickeln, die Arbeit anders zu verteilen. Insbesondere sollten Arbeitsleistungen, die bislang von besser bezahlten Berufsgruppen, vor allem Ärzten, erbracht werden, auf Mitarbeiter geringerer Vergütungsstufen verlagert werden. Die geltenden rechtlichen Vorschriften sollten eingehalten und die Servicequalität gehalten oder gesteigert werden. Gleichzeitig galt es, die Akzeptanz der betroffenen Mitarbeiter zu erreichen. Aufgrund eines geltenden Notlagensanierungstarifvertrages sind betriebsbedingte Kündigungen weder zulässig, noch sind sie ein Ziel des Klinikums. 

Das Klinikum erwartete eine starre Gegnerschaft der Mitarbeiter gegenüber Veränderungen. Insbesondere die Sorge der Pflegekräfte vor Überlastung durch die Übernahme neuer Aufgaben ohne entsprechende Entlastung sowie Bedenken wegen der drohenden haftungsrechtlichen Konsequenzen waren verständlich. Vor allem aber wiesen die Ärzte auf ihre hohe Belastung durch administrative Aufgaben hin. Schon die ersten Diskussionen ließen erahnen, dass es schwierig werden sollte, jene Aufgaben im Haus zu bestimmen, die anders und vor allem besser erledigt werden sollten. Wer sollte Aufgaben abgeben, und welche Berufsgruppe sollte welche Aufgaben neu übernehmen? Ebenso dringlich stellte sich die Frage, wie mit Mitarbeitern umzugehen sei, die sich nicht zur Übernahme neuer oder erweiterter Aufgaben geeignet fühlten.

Delegation und Substitution ärztlicher Leistung
Laut der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) behält der Arzt bei der Delegation stets die ärztliche und juristische Verantwortung für die sach- und fachgerechte Durchführung der delegierten ärztlichen Leistung in Bezug auf die angeordnete Maßnahme an sich und in Bezug auf die Auswahl und Qualifizierung des nicht ärztlichen Mitarbeiters.
Demgegenüber geht bei der Substitution die ärztliche und juristische Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit der durchgeführten Maßnahme (Heilkunde) vom Arzt auf den nicht ärztlichen Mitarbeiter über. Substitution ist der Ersatz des Arztes durch einen nicht ärztlichen Mitarbeiter bei der Durchführung von Leistungen, sofern es sich um die selbstständige Ausübung von Heilkunde handelt.

Derzeit gibt es keine gesetzliche Regelung der Delegation ärztlicher Tätigkeiten. Desgleichen gibt es keine höchstrichterliche Grundsatzentscheidung zur Frage der Delegierbarkeit von Injektionen, Blutentnahmen oder der Überwachung von Schmerzkathetern. Im Klagefall kommt es zu Einzelfallentscheidungen der Rechtsprechung, die sich an fachkundigen Stellungnahmen der Berufs- und Fachverbände orientiert. 
Mittlerweile kann aber davon ausgegangen werden, dass eine Übertragung an Pflegepersonen möglich ist, es jedoch einer besonderen Sorgfalt bei deren Auswahl bedarf. Die Mitarbeiter müssen objektiv und subjektiv ausreichend qualifiziert sein. Es ist sicherzustellen, dass Instruktionen befolgt werden und Kontrollen gewährleistet sind. Voraussetzungen für eine zulässige Delegation sind die Anordnung des Arztes, die Einwilligung des Patienten, die Befähigung des Ausführenden und die Bereitschaft der Pflegekraft, die Ausführung der Tätigkeit zu übernehmen. Zudem darf die Art des Eingriffs nicht das persönliche Handeln des Arztes erfordern.
Die Offenbacher Projektgruppe orientierte sich an bereits publizierten Unterlagen wie dem Leitfaden der Pflegedirektoren der Universitätsklinika Deutschlands, in dem die Tätigkeiten nach einem Ampelschema unterschieden werden. Danach sind Leistungen, die durch einen Arzt aufgrund hohen Risikos oder besonderen Fachwissens erbracht werden müssen, nicht delegationsfähig. Dazu zählen operative Eingriffe, die ärztliche Untersuchung,  Aufklärung, invasive diagnostische Maß- nahmen sowie Therapieentscheidungen. Intravenöse Injektionen, Infusionen und venöse Blutentnahmen sind im Einzelfall delegationsfähig. Als grundsätzlich delegationsfähig werden subkutane Injektionen, die orale und anale Verabreichung von Medikamenten, aseptische Verbandswechsel und das Legen eines Dauerkatheters angesehen.

Wer macht im Klinikum eigentlich was?
Im weiteren Vorgehen entschloss sich die Projektgruppe, einen auf den Literaturvorlagen basierenden, modifizierten Tätigkeitskatalog zu erstellen, der sich auf den Bereich von Normalstationen beschränken sollte. Anhand dieses Kataloges sollte herausgefunden werden, welche Berufsgruppe welche Tätigkeiten erbringt, welche Tätigkeiten aus dem ärztlichen Bereich künftig von Pflegepersonal oder auch anderen Berufsgruppen übernommen und welche Tätigkeiten aus dem pflegerischen Bereich künftig an andere Berufsgruppen übergeben werden können. 

Die Auswertung des von allen Gruppenmitgliedern beantworteten Kataloges bestätigte die uneinheitliche Aufgabenverteilung im Haus. Infusionen werden zum Beispiel sowohl von Ärzten als auch von Pflegekräften angehängt. Gleiches gilt für die Entfernung zentralvenöser Venenkatheter oder das Anlegen von Verbänden. In beiden Berufsgruppen wurde ein großes Delegationspotenzial identifiziert, dessen zeitlicher Umfang näherungsweise im Anschluss in einer zweiwöchigen Vollerhebung  sowohl in einer konservativ tätigen Klinik (Neurologie) als auch in einer operativ tätigen (Urologie) ermittelt wurde (Tabelle).

Die Projektgruppe erstellte im ersten Schritt ein – möglichst ohne umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen und juristische Prüfungen umsetzbares – Konzept und im zweiten Schritt ein weiter reichendes Konzept, das nach erfolgreicher Umsetzung des ersten Teils angeschlossen werden sollte. Für die erste Phase wurden Aufgaben für eine sogenannte Administrationsassistenz sowie Aufgaben für Mitarbeiter im Patientenservice identifiziert. Diese beinhalten die Tätigkeiten, die nach Einschätzung der Projektgruppe keine (haftungs)rechtlichen Probleme verursachen. Die Administrationsassistenz soll in der ersten Phase Verwaltungsaufgaben übernehmen, von denen primär der Ärztliche Dienst, aber auch der Pflegedienst entlastet werden sollen. Die Stellen in der Administrationsassistenz sollen mit Arzthelferinnen oder Medizinischen Fachangestellten besetzt werden, da diese Kräfte im Rahmen ihrer Ausbildung sowohl administrative Kenntnisse erwerben als auch für patientennahe Aufgaben wie Blutentnahmen ausgebildet werden, sodass der Ärztliche Dienst zügig entlastet werden kann. Bei einer durchschnittlichen Stationsgröße von 40 Betten im künftigen Neubau sollen diese mit einer Administrationsassistenz besetzt werden.

Administrationsassistenz und Patientenservice entlasten Arzt und Schwester
Die Aufgaben, die von den künftigen Mitarbeitern im Patientenservice übernommen werden sollen, sind Tätigkeiten, die bislang überwiegend von examinierten Pflegekräften erledigt werden, jedoch nach allgemeinem Verständnis unter die Rubrik Hotelservice fallen. Die auf diese Weise gewonnenen zeitlichen Ressourcen im Pflegedienst sollen zur Übernahme einiger bislang ärztlich ausgeführter Aufgaben genutzt werden, die nicht zwingend ärztlich auszuführen sind.

Im einem zweiten Schritt sollen die Mitarbeiter in der Administrationsassistenz wie auch die Mitarbeiter im Pflegedienst weiterführende Aufgaben übernehmen, um die Ärzte zu unterstützen. Diese geplanten Aufgaben werden zwischenzeitlich noch einer juristischen Prüfung unterzogen. Ziel all dieser Maßnahmen ist neben einer Kostenreduktion auch ein verbesserter Service für die Patienten. Für diesen „Patientenservice“ sollen berufserfahrene Kräfte aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe gewonnen werden, die vor Aufnahme ihrer neuen Tätigkeit hausinterne Schulungen etwa in der Krankenhaushygiene erhalten werden.

In der Personalplanung müssen Arbeitszeitmodelle und notwendige Mindestbesetzungen beachtet werden, da es aufgrund von Mindestbesetzungen denkbar ist, dass mögliche Delegationspotenziale nicht sinnvoll erschlossen werden können, da sonst der Delegierende eventuell Leerlauf hat.

Die Klinikum Offenbach GmbH hat sich für ein zweistufiges Verfahren entschieden, da zurzeit ein neues Hauptgebäude für mehr als 700 Betten mit Operationstrakt, Schwerverbranntenabteilung, Intensiv-, Intermediate-care- und Normalstationen entsteht, welches Ende 2009 in Betrieb genommen werden soll. Aufgrund der damit verbundenen zahlreichen Projekte und Aufgaben sollen weitere Änderungen schrittweise erfolgen, um eine Überforderung der Mitarbeiter zu verhindern.




Tätigkeit von Administrationsassistenz und Patientenservice

Aufgaben der Mitarbeiter Administrationsassistenz in Phase 1:

- Unterstützung bei der Arztbrieferstellung
- Anlage der Krankenakte
- Zusammenstellung der Krankenakte nach Entlassung des Patienten
- Vorbereitung von Verlegungs- und Entlassungspapieren
- Besorgen von Akten aus dem Archiv
- Besorgen von Befunden und Unterlagen von niedergelassenen Ärzten und anderen mitbehandelnden Einrichtungen
- Sortierung von Krankenblättern, -akten
- Faxen von Befunden und Berichten an niedergelassene Ärzte
- Anfertigung von Kopien
- Anforderung von physiotherapeutischen Leistungen auf Anweisung.

Mögliche Erweiterung der Aufgaben der Mitarbeiter Administrationsassistenz in Phase 2 um folgende Tätigkeiten:

- Blutentnahmen
- Legen peripher venöser Zugänge
- Durchführung von intravenösen Injektionen, Kurzinfusionen und Infusionen (Erstgabe jeweils durch einen Arzt)
- Durchführung von H2-Atemtests
- Vorbereitung und Assistenz bei der Durchführung weiterer diagnostischer und therapeutischer Eingriffe wie Knochenmarkpunktion, Aszitespunktion, Pleurapunktion oder Liquorpunktion
- Kommunikation und Treffen von Terminvereinbarung mit Radiologie und Funktionsabteilungen
- Kodierung von Prozeduren
- Koordination von Aufnahmeterminen sowie Pflege der Patientenliste
- Betreuung prä- und poststationärer Patienten (zum Beispiel mithilfe von Checklisten).

Aufgaben der Mitarbeiter im Patientenservice:

- Essen- und Getränkemanagement (Menüerfassung, Patientenessen austeilen, bei Bedarf mundgerechte Zubereitung des Essens, Patienten zum Trinken animieren, Wasserschankanlage bedienen, Wasser austeilen, Getränkeservice; aber kein Füttern der Patienten)
- Einfache Unterstützungstätigkeiten: Klingelrufe, Urinflasche leeren, Steckbecken reichen und leeren
- Patientenverschiebung innerhalb einer Station inklusive Administration
- An-, Ab- und Ummeldung von Patiententelefonen
- Betten machen bei Aufstehpatienten
- Neue Patienten in die Patientenzimmer begleiten, Tagesablauf erklären
- Patienten bei Entlassung helfen (Hilfe beim Gepäck, Begleitung zum Taxi) und Patienten verabschieden
- Frische Betten und Nachtschränke in die Patientenzimmer fahren
- Wäsche und Pflegewagen reinigen und auffüllen
- Aufräumarbeiten in der Pflegeeinheit.
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